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In der turnusmäßigen gemeinsamen Sitzung von Länderausschuss RöV und Fach-
ausschuss Strahlenschutz vom 26.11.2008 (Hamburg) wurde das vom Zentrale Er-
fahrungsaustausch der ÄSt.en (ZÄS) vorgestellte einheitlichen Bewertungssystems 
einstimmig - in seiner jeweiligen Fassung - für alle ÄSt.en als verbindlich erklärt. 

 

Damit soll weitgehendst sichergestellt werden, dass – unter Beachtung föderaler Struk-

turen – bundesweit einheitliche Kriterien für die Überprüfungen nach §17a RöV sowie 

§83 StrlSchV angewendet werden. Die folgende Grafik zeigt die Struktur des erarbeite-

ten Beurteilungssystems. Die mit *) markierten Teile sind der ständigen Revision unter-

worfen – d. h. auf jeder zukünftigen Sitzung des ZÄS werden entsprechend TOPs dafür 

vorgesehen werden. Für die generellen Teile dieses Bewertungssystems ist vorgese-

hen – nach Sammeln von Erfahrungen über einem Zeitraum von etwa 5 bis 7 Jahren – 

diesen auf seine Verwendbarkeit zu überprüfen um dann ggf. Änderungen vorzuneh-

men oder aber auf ein alternatives Verfahren umzustellen. 
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Der Länderausschuss RöV und der Fachausschuss Strahlenschutz (StrlSchV) hatten 

einstimmig den Zentralen Erfahrungsaustausch der ÄSt.en (ZÄS) beauftragt in Zu-

sammenarbeit mit allen ÄSt.en ein einheitliches Bewertungssystem für die ÄSt.en zu 

entwickeln.  

Der ZÄS nahm diesen Auftrag an und entwickelte ein einheitliches Bewertungssys-

tem, das die im Folgenden aufgelisteten Kriterien zu erfüllen hat: 

  

 Es soll möglichst die in der nationalen bzw. internationalen Qualitätssicherung 
gebräuchliche Terminologie verwendet werden. 

 Gravierende Mängel müssen zu angemessenen Gesamtbeurteilungen führen. 
Viele wenig relevante Fehler dürfen nicht übermäßige Folgen nach sich zie-
hen, aber auch nicht unberücksichtigt bleiben. 

 Es soll, soweit wie möglich, auf alle „moralisierenden“ (Beispiel: geringe, schwere 

Mängel), oder „schulmeisterlichen“ Begriffe (Beispiel: Schulnoten) verzichtet wer-
den. 

 Das Bewertungssystem kann ohne Einbeziehung von länderspezifischen Vor-
gaben der Aufsichtsbehörden aufgebaut werden.   
(Beispiel: vorgegebene Wiedervorlagefristen, vorgegebene Verfahrensanweisungen, etc.) 

 Das Bewertungssystem soll offen sein für unterschiedliche Vorgehensweisen 
bei den Prüfungen, die demselben Ziel der Qualitätssicherung dienen.  
(Beispiel: freiwillige Auswahl von Untersuchungen/Akten durch die Betreiber oder gezielte 
Auswahl durch die ÄSt.) 

 Das Ziel für die Entwicklung und den Einsatz des Bewertungssystems liegt in 
der Vereinheitlichung von Mängel- und Ergebniskategorien und in der zukünf-
tigen Vergleichbarkeit der Ergebnisse.  

 Der ZÄS hat sich darauf verständigt, eine Einteilung in 4 Kategorien vorzu-
nehmen. 

 

.  

Auf der Basis der o. g. Vorgaben wurde das Grundgerüst für ein einheitliches Bewer-

tungssystem entwickelt und einstimmig verabschiedet. Es bildet die Grundlage für die 

fachspezifischen Teile des einheitlichen Bewertungssystems der ÄSt.en RöV, Nu-

klearmedizin und Strahlentherapie. 
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0. Benennung 

 Es soll prinzipiell von Mängel- und Ergebniskategorien gesprochen werden – 
wie dies beispielsweise in der Bezeichnung in der Sachverständigenrichtlinie 
umgesetzt ist. 

 Die Werteskala für Mängel- und Ergebniskategorien soll einheitlich von 1 bis 4 
bzw. I bis IV lauten. Eine weiterreichende, ggf. erklärende Benennung kann 
ggf. durch die jeweilige ÄSt. selbst vorgenommen werden (Beispiel: KBV-

Nomenklatur oder „1“ = „ohne Mängel“, etc.) 

 „1“ symbolisiert, dass kein Mangel vorliegt 

 „2“, „3“, „4“ symbolisiert, wie schwerwiegend die Abweichung bzw. der 
Mangel bewertet wird, und kann so nicht mit „Schulnoten“ verwechselt 
werden. 

↑ 

1. Mängelkategorien 

Alle Feststellungen und Äußerungen zu den von der ÄSt. überprüften Aspekte wer-
den in Hinweise und Mängel unterteilt.  
Auch Hinweise sind die in § 17a (2) RÖV formulierten "Maßnahmen“ bzw. §83 (2) StrlSchV „Vorschlä-

ge“, die zur Optimierung der medizinischen Strahlenanwendung dem Betreiber ... mitgeteilt werden. 

Den Betreibern ist deutlich zu machen, dass sie handeln müssen. Es ist nicht ausreichend, nur Hin-

weise bzw. Vorschläge  zur Kenntnis zu nehmen, da deren Umsetzung durch die ÄSt.en zu überprü-

fen ist. 

 Hinweise ohne Mangel   
Hinweise zu Feststellungen, die in keinem Fall negativ bewertet werden, fallen 
in die Kategorie „1“. 

 Mängel mit fester Zuordnung einer Mängelkategorie  
Mängel, die nicht in verschiedener Ausprägung vorkommen, werden festen 
Mängelkategorien zugeordnet. 

 Mängel mit ausprägungsABHÄNGIGER Zuordnung einer Mängelkategorie 
Mängel, die ausprägungsabhängig sind, können, je nach Einzelfall, verschie-
denen Mängelkategorien zugeordnet werden   
(Beispiel: Unterschreitung der in den Leitlinien der BÄK vorgegebenen Aufnahmespannung 
(kV) am Körperstamm um < 5 kV = „1“, um 5 – 10 kV = „2“, um >10 – 20 kV = „3“, um >20 kV 
= „4“) 

 

 Mängel mit Zuordnung einer ERGEBNISkategorie („k.o.“-Mängel)  
Mängel, die bei Feststellung durch die ÄSt. dazu führen, dass auch ohne Be-
rücksichtigung weiterer Mängel das Ergebnis mindestens in eine bestimmte 
ERGEBNIS-Kategorie einzuordnen ist.  

(Beispiel: durchgehende Verwendung eines FFS der EK SC = 100 am Körperstamm – Man-

gelkategorie „4 k.o.“ mit daraus folgender Ergebniskategorie = „IV“),  
 

 Der Zusatz „v“ (variabel) zu einer Mängelkategorie eines Mangels 
(z.B. 3V) legt die Mängelkategorie (z.B. 3“ fest. Je nach Ausprägung kann hier 
abweichend auch die jeweils niedrigere bzw. höhere Mängelkategorie (z.B. 2 
oder 4) im Einzelfall festgelegt werden. Die Gründe für die Abweichung sollte 
im Einzelfall  durch die jeweilige ÄSt. nachvollziehbar dokumentiert sein.   
(Beispiel: Unterschrift/en fehlen selten (2) häufig (3) immer (4) – hierbei ist 3 die Regel, zube-
gründen sind ggf. 2 oder 4 ) 
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Für jede Prüfung eines Teilbereiches (z.B. Patientenuntersuchung / -behandlung, Konstanz-

prüfung der Geräte, Filmverarbeitung, etc.) soll aufgrund der o.g. Mängel die Einstufung in 

eine Ergebniskategorie durchgeführt werden.  

Die Auswahlregeln hierzu legt jede ÄSt. bedingt durch das lokale Vorgehen selbst 

fest. Es gibt z. B. gute Gründe, warum einige ÄSt.en Patientenunterlagen gezielt 

nach Patientennamen anfordern und andere ÄSt.en den Betreiber innerhalb eines 

engen Zeitfensters die Untersuchungen selber aussuchen lassen. Bei selbst ausge-

suchten Untersuchungen, also den „besten“, können höhere Anforderungen an die 

Qualität gestellt werden. 

 

Je nach Vorgehensweise einer ÄSt. ist die Zusammenfassung zu einer Ergebniska-

tegorie  

 nur aller technischen bzw. medizinischen Teile der Überprüfung  
oder aber  

 einer vollständigen Zusammenfassung aller Teile einer Überprüfung  
möglich. 

 

Für die Zusammenfassung der Ergebnisse der Prüfungen der Teilbereiche (z.B. Pa-

tientenuntersuchung / -behandlung, Konstanzprüfung der Geräte, Filmverarbeitung)  zu einer Er-

gebniskategorie gilt, dass das „schlechteste“ Ergebnis einer Teilprüfung die Ergeb-

niskategorie bestimmt.  

 

2. Ergebniskategorien der Überprüfungen 

Ergebniskategorien können die Werte „I“ bis „IV“ annehmen, wobei „I“ ein (ggf. weit-

gehend) fehlerfreies Überprüfungsergebnis bezeichnet. Jeder Kategorie ist eine 

durch die jeweilige ÄSt. selbst festzulegende Konsequenz zuzuordnen. Eine weiter-

reichende, ggf. erklärende Benennung kann ggf. durch die jeweilige ÄSt. selbst vor-

genommen werden (Beispiel: KBV-Nomenklatur oder „I“ = „ohne Mängel“, etc.) 

Beispiel: 

„I“ Wiedervorlage: innerhalb von 24 Monaten soll die nächste Überprüfung abgeschlossen sein. 
 Keine Mängel 
„II“ Wiedervorlage: innerhalb von 24 Monaten soll die nächste Überprüfung abgeschlossen sein 
 Es wird eine Bestätigung der Umsetzung der Hinweise der ÄSt. erwartet. 
„III“ Wiedervorlage: 12 Monate 
 Es wird eine Bestätigung der Umsetzung der Hinweise der ÄSt. innerhalb von 6 Monaten er-

wartet. 
„IV“ Wiedervorlage 6 Monate 
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 Es wird eine kurzfristige Bestätigung der Umsetzung der Hinweise der ÄSt. oder Angaben 
zum geplanten weiteren Vorgehen erwartet. 

 

Die Regeln, wann eine Meldung an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt, werden 

in jedem Bundesland selbst auf der Basis der Richtlinie Ärztliche und Zahnärztliche 

Stellen in Absprache mit der Behörde festgelegt. Generell sollte eine entsprechende 

Meldung erst dann erfolgen, wenn  

 die Prüfunterlagen der ÄSt. nach mind. 2 Erinnerungen nicht oder nicht voll-
ständig zur Verfügung gestellt werden. 

 die Hinweise der ÄSt. wiederholt nicht beachtet bzw. umgesetzt wurden. 

 „Gefahr in Verzug“ ist, also Schaden für die Patienten und/oder das Personal 
angenommen wird. 

 



Generelles Beurteilungskonzept: Beispiel Strahlen-, Rö-Therapie (Radioonkologie) 
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Vorbemerkung 

Die Komplexität der zu bewertenden Prozesse lässt eine qualifizierte Einschätzung 

anhand alleiniger Akteneinsicht nicht zu, sondern erfordert zwingend eine Vor- Ort- 

Begutachtung der jeweiligen Einrichtung. Einerseits ist das praktische Vorgehen bei 

der täglichen Arbeit zu begutachten und andererseits sind wesentliche bewertungsre-

levante Datensätze nur in den installierten Computersystemen verfügbar und müs-

sen dort eingesehen werden.. Das erreichte Qualitätsniveau einer Einrichtung ist im 

Hinblick auf den Prozess- und Systemcharakter nur durch die Betrachtung des sinn-

voll abgestimmten Zusammenwirkens aller Komponenten einzuschätzen.  

Der Umfang durchzuführender Bewertungen ergibt sich aus den §§ 80 bis 87 der 

StrlSchV vom 26.7.2001 und dem Abschnitt 7 der Richtlinie „Strahlenschutz in der 

Medizin“ vom 24.6.2002 sowie der Richtlinie Ärztliche und Zahnärztliche Stellen. 

Die zusammenfassende Bewertung der Einrichtung, sowohl für den Bereich Medizin 

als auch für den Bereich Physik sollte besser verbal als in Form einer „ Note“ erfol-

gen. 

Bewertung nach einem vierstufigen Schema. 

Die vier Stufen unterteilen sich in 

 Keine Mängel, einwandfreie Vorgehensweise;

 Geringfügige Mängel, die zu beheben die Institution durch Hinweise

gebeten wird;

 Deutliche Mängel, die behoben werden müssen;

 Schwere Mängel, die unmittelbar zu beseitigen sind.
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Festlegungen für die Ärztliche Stelle Strahlentherapie 

Die Bewertung der einzelnen Stufen ist fachspezifisch auszufüllen, wobei auch für 

die Strahlentherapie Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Ärztlichen Stellen 

erreicht wurde. Es ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten für die Abfassung 

des Prüfberichts.  

1  Jede einzelne Prüfposition wird mit einer Mangelstufe bewertet und im 

Prüfbericht aufgeführt. 

2 Jede einzelne Prüfposition wird bewertet, jedoch muss die Bewertung im 

Prüfbericht nicht explizit aufgeführt, sondern als Hinweis bzw. als jeweili-

ger Mangel ausführlich im Text und zusammengefasst im Abschnitt 

Schlussfolgerungen dargelegt. Die explizit aufgeführte Bewertung be-

rücksichtigt zwar die einzelnen Prüfpositionen, schließt jedoch den Pro-

zesscharakter der Strahlentherapie als wesentliches Element mit ein.  

3 Bei beiden Verfahren ist eine Bewertung getrennt für Medizin und Phy-

sik/Technik möglich, aber in jedem Fall  eine gemeinsame für  die ge-

samte Institution erforderlich.  

 

Die Gesamtbewertung einer Institution ist durch eine Stufe, sowie einheitlich in ver-

baler Form nach folgendem Schema durchzuführen: 

 

I: Der medizinische und physikalisch-technische Teil der Strahlenbehand-

lung einschließlich des Strahlenschutzes für Patienten und Personal 

weisen eine sehr hohe Qualität auf. 

Eine sichere und dem aktuellen Standard angemessene Behandlung ist 

gewährleistet. 

 

II: Der medizinische und physikalisch-technische Teil der Strahlenbehand-

lung einschließlich des Strahlenschutzes für Patienten und Personal 

weisen eine hohe Qualität auf. 

Eine sichere und dem aktuellen Standard angemessene Behandlung ist 

gewährleistet, die Optimierungsvorschläge sollten umgesetzt werden. 
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III: Der medizinische und physikalisch-technische Teil der Strahlenbehand-

lung einschließlich des Strahlenschutzes für Patienten und Personal 

weisen eine noch ausreichende Qualität auf. 

Eine sichere und dem aktuellen Standard angemessene Behandlung ist 

gewährleistet, sobald die aufgeführten Mängel behoben sind. 

 

IV: Der medizinische und/oder physikalisch-technische Teil der Strahlen-

behandlung und/oder der Strahlenschutz für Patienten und Personal 

weisen keine ausreichende Qualität auf. 

Eine sichere und dem aktuellen Standard angemessene Behandlung ist 

aktuell nicht gewährleistet; die aufgeführten Mängel sind umgehend zu 

beheben . 

   

 
In der Strahlentherapie können die Bewertungskriterien in folgenden Gruppen zu-
sammengefasst werden:  

 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
 Organisationsstruktur 
 Technische Ausstattung 
 GMP- Prinzipien 
 Individuelle Therapieführung 
 Radiotherapeutische Prozedur 
 Medizinische Qualitätssicherung 
 Dokumentation 
 Physikalisch-technische Qualitätskontrolle 
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Mögliche Bewertungen entsprechend der Mangelkategorien sind in den nachfolgen-

den Tabellen aufgeführt. 

 

Gesetzliche Vorschriften 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Abweichung  von StrlSchV, 

RöV, RL Strahlenschutz, Fest-

legungen Landesbehörde  

 wenn nicht stahlen-
schutzrelevant: 

 

 

 

 

 

 

geringe Abweichun-

gen 

deutliche Abweichungen grobe Verstöße 

 wenn strahlenschutz-
relevant: 

  

 geringe Abweichungen Verstöße mit Gefährdung 

 

 Organisationsstruktur 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Geringe Strukturdefizite Erkennbare Strukturdefizite Patientengefährdende Struk-

turdefizite 

Optimierungsreserve bei 

Prozessoptimierung 

Unzureichende Prozessor-

ganisation 

Patientengefährdende Orga-

nisationsdefizite 

Grenzwertige Personalaus-

stattung 

Personalausstattung nicht 

profilgerecht 

Patientengefährdende Per-

sonaldefizite (Anzahl, Qualifi-

kation) 

Geringe Weiterbildungsdefizi-

te 

Erkennbare Weiterbildungs-

defizite 

Fehlende Weiterbildung 
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Technische Ausstattung 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Teilweise nicht entsprechend 

dem Abteilungsprofil 

Für Abteilungsprofil inad-

äquat 

Gravierende technische 

Mängel 

Mit 

Nicht optimal für Anwen-

dungspalette 

Für Anwendungspalette nicht 

ausreichend 

Beeinträchtigung von Strah-

lenschutz und Therapie-

ergebnis 

 

GMP-Prinzipien 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Studienprotokolle, 

AWMF-Dokumente, Leitlinien 

von  

DEGRO und ESTRO,  

Einschlägige Normen 

Nicht komplett 

 

 

 

 

 

Teilweise nicht beachtet 

 

 

 

 

 

Generell nicht beachtet 

Einhaltung der Vorgaben 

weitgehend gegeben 

Keine systematische Einhal-

tung der Vorgaben 

Keine indikationsgerechte 

Strahlentherapie 

Arbeitsanweisungen teilweise 

nicht relevant 

 

Teilweise nicht vorhanden 

 

Nicht vorhanden 

 

Individuelle Therapieführung 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Interdisziplinäre Optionen 

nicht voll genutzt 

Interdisziplinäre Optionen 

nicht genutzt 

Fehlende Kooperation bei 

multidisziplinärer Therapie 

Gelegentliche Normabwei-

chung ohne Begründung 

Normabweichung ohne ent-

sprechende Begründung 

Kein individueller Therapie-

plan 

Ärztliche Patientenführung 

unter Therapie suboptimal 

Ärztliche Patientenführung 

unter Therapie nicht systema-

tisiert  

Keine ärztliche Patienten-

kontrolle 

 Unbegründete Abweichung 

vom Therapieplan 

 

Persönliche Verantwortlich-

keiten nicht klar definiert 

Persönliche Verantwortlich-

keiten fehlen 
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Radiotherapeutische Prozedur 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Weitgehend indikationsge-

rechtes Vorgehen 

Abweichungen des Thera-

pieplans, die Behandlungs-

ergebnis ungünstig beein-

flussen können 

Fehlende rechtfertigende 

Indikation 

Optimierung möglich Optimierung erforderlich Grob fehlerhafte Therapie-

planung, Simulation, Verifika-

tion oder Therapiedurchfüh-

rung 

Dokumentation der Prozedu-

ren ausreichend 

 

unzureichend 

Nachweis durchgeführter 

Prozeduren fehlt 

 

Medizinische Qualitätssicherung 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Vor-, Primär-, Verlaufs- und 

Nachsorgebefunde inkomplett 

erfasst 

 

 

lückenhaft erfasst 

 

 

Erfassung fehlt 

Organisation suboptimal unzureichend Fehlende klinische Untersu-

chung 

 

Dokumentation 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Vollständigkeit, Verfügbarkeit 

verbesserungsfähig 

 

 

Nicht Vorgaben entspre-

chend 

Informationen in wesentli-

chen Teilen unvollständig 

Datenkonstanz, Datensicher-

heit nicht eindeutig festgelegt 

 

Unzureichend 

Kein System für Datenkon-

stanz, Datensicherheit 

Zugangshierarchie undefiniert fehlt  
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Physikalisch – technische Qualitätskontrolle 

Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 

Zustands- und Konstanzprü-

fungen mit geringen Defiziten 

Zustands- und Konstanzprü-

fungen nicht anforderungsge-

recht 

Zustands- und Konstanzprü-

fungen nicht durchgeführt 

Kontrollmaßnahmen nicht 

optimal systematisiert 

Kontrollmaßnahmen nicht 

strukturiert 

Keine Kontrollmaßnahmen 

Geringe Mängel bei Betriebs-

tagebüchern 

Deutliche Mängel bei Be-

triebstagebüchern  

Betriebstagebuch nicht vor-

handen 

Terminüberschreitung Mess-

technische Kontrolle 

Messtechnische Kontrolle 

unvollständig 

Keine Messtechnische Kon-

trolle 
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allgemein ZÄS Mängelka-
tegorie 

 fehlende Unterschriften bei qualitätssichernden Maßnahmen 2v 

 fehlende Information der ÄSt über Änderung der Geräteausstattung 2v 

 unvollständige Arbeitsanweisungen 2v 

 unklare Vertretungssituationen 3v 

 unzureichende / unklare Kontakte zwischen Klinik und MVZ 3v 

 Personalschlüssel Ärzte / Medizin-Physik / MTRAs zu gering  

(nur wenn Fehler festgestellt werden) 

3v 

 unzureichende Arbeitsanweisungen MK 3v 

 

 

Simulator / CT ZÄS Mängelka-
tegorie 

 Prüfprozeduren nicht schriftlich niedergelegt 2v 

 Konstanzprüfungen nicht  DIN gerecht 2v 

 fehlendes externes Lasersystem am CT 3v 

 Prüffrequenz CT zu lang 3v 

 fehlende therapiekompatible Tischplatte/Auflage am CT 3v 
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RT – Planung ZÄS Mängelka-
tegorie 

 Modellpläne für RT- Planungssysteme 2v 

 fehlende arbeitstägliche Kontrollen der Basisdaten des BPS 2v 

 Datenübermittlung CT  Planungssystem 2v 

 Dosisspezifikation nach P1 DEGRO / DGMP 3 

 

 

Linearbeschleuniger ZÄS Mängelka-
tegorie 

 fehlendes Ausfallkonzept  2v 

 isozentrische und exzentrische Tischrotation 2v 

 Konstanzprüfungen bei Stereotaxie 3v 

 Qualitätssicherung der Patientenlagerung 3v 

 Verifikation und Feldkontrolle P4 DEGRO / DGMP 2v 

 unregelmäßige MTK - Durchführung 2v 
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Röntgentherapie ZÄS Mängelka-
tegorie 

 DIN gerechte Dosimetrie 3v 

 monatliche dosimetrische Überwachung im Nutzstrahlenbündel 3v 

 fehlende Genehmigung durch Behörde 4 

 

 

Brachytherapie ZÄS Mängelka-
tegorie 

 Qualitätssicherung AL – Geräte nach DIN und RL Strahlenschutz in der Medizin 3v 

 Angaben zur Dosierung / Dosisspezifikation und Dokumentation P3 DEGRO/DGMP & GEC - ESTRO 

Guidelines (e.g. Prostata) 

3v 

 Eingangsprüfung der Strahlerstärke gem. DGMP-Bericht 13 für HDR-Strahler bzw. DIN 6809 3v 
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Aktenführung ZÄS Mängelka-
tegorie 

 unübersichtliche, schlecht nachzuvollziehende Aktenführung 2v 

 inkomplette Angaben zu Anamnese, Befunden, Untersuchungen 3v 

 nicht eindeutig ableitbare Rechtfertigende Indikation 3v 

 keine individuellen Aufklärungsprotokolle/ therapeutische Alternativen 2v 

 Zusammenführung der Daten von Brachy- und perkutaner Therapie 3v 

 Zusammenführung stationärer und ambulanter Informationen 3v 

 AB ohne Hinweis auf Kontroll- u. Nachsorgeuntersuchungen 2v 

 unzureichende Dokumentation, Zusammenarbeit mit Klinik und Praxen 2v 

 fehlender schriftlicher Therapieplan / Therapiekonzept 3v 

 Fehlende Unterschriften vom Fachkundigen Arzt und MPE in Therapieplan / Therapiekonzept 3v 

 fehlende Begründung für Therapieänderungen 3v 

 fehlende Dokumentation simultan durchgeführter Therapien 3v 

 unzureichendes zusammenfassendes Therapieprotokoll 3v 

 fehlende Angaben zu Therapieverlauf und -erfolg, Nebenwirkungen (Nachsorgeplan) 3v 
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Therapie ZÄS Mängelka-
tegorie 

 unzureichende Überwachung / Übertragung Therapiepläne 3v 

 Lagerung unpräzise, schlecht reproduzierbar, keine Fixierung 3v 

 fehlende Felddokumentation / Portal Image 3v 

 fehlende Dokumentation von Feldänderungen 3v 

 Brachytherapie: unzureichende Zielvolumen-Definition, Dosisangaben und Protokollierung 3v 

 

 

Konventionelle Röntgentherapie ZÄS Mängelka-
tegorie 

 Mängel in Aktenführung, Rechtfertigende Indikation 3v 

 Mängel in Planung und Protokollierung 3v 

 Summierung von Oberflächendosen bei Mehrfelder – Techniken 3v 

 Standard-Tubusse, keine individuelle Ausblockung kritischer Organe 3v 

 fehlende Protokollierung zur Lagerung, Einstrahlrichtung 3v 

 fehlende regelmäßige Kontrolle der RT-Protokolle durch MPE 3v 
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Empfehlung (über diesen Punkt wurde im ZÄS kein Beschluss gefasst) für  

Kontrollintervalle der Audits: 

 

Stufe I: Audit nach 2 bis 3 Jahren 

 

Stufe II: Wiedervorlage bei Optimierungshinweisen 24 Monate 

Audit nach 2 Jahren 

 

Stufe III: Wiedervorlage 12 Monate,  

Anzeige Mängelbehebung nach 6 Monaten 

 

Stufe IV: Wiedervorlage 6 Monate,  

 

 




